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Die im Folgenden aufgeführten Formulare aus dem vertragsärztlichen Bereich finden im ver-
tragszahnärztlichen Bereich in der jeweils angegebenen Fassung entsprechende Anwendung.
Änderungen der vertragsärztlichen Formulare werden im vertragszahnärztlichen Bereich nur
wirksam, wenn der GKV-Spitzenverband und die KZBV dies vereinbaren.

Allgemeine Hinweise:

1. Die Verordnung von Krankenhausbehandlung darf, von Notfällen abgesehen, nur erfolgen,
wenn der behandelnde Vertragszahnarzt festgestellt hat, dass der Zustand des Patienten
dies notwendig macht.

2. Vor der Verordnung von Krankenhausbehandlung hat der Vertragszahnarzt alle notwendi-
gen Maßnahmen zu treffen oder zu veranlassen, die nach den Regeln der zahnärztlichen
Kunst angezeigt und wirtschaftlich sind, um die Einweisung in das Krankenhaus entbehrlich
zu machen. Insbesondere soll er prüfen, ob eine ambulante Versorgung zur Erzielung des
Heil- oder Linderungserfolgs ausreicht.

3. Nur bei medizinischer Notwendigkeit darf die Verordnung von Krankenhausbehandlung zu
Lasten der Krankenkassen erfolgen. Die Notwendigkeit ist bei der Verordnung zu begrün-
den, wenn sich die Begründung nicht aus dem Befund
oder den Symptomen ergibt.

4. Der Vertragszahnarzt füllt zunächst den Teil 2a des Vordrucksatzes vollständig aus. Dabei
ist auch darauf zu achten, dass, sofern die Krankenhausbehandlung aufgrund eines Unfalls
oder von Unfallfolgen (keine Arbeitsunfälle/Berufskrankheiten) erforderlich wird, eine ent-
sprechende Kennzeichnung vorgenommen wird, damit die Krankenkassen in der Lage
sind, ggf. Kosten gegenüber Dritten geltend zu machen.

5. Bei Aushändigung der Verordnung (Teil 2a) soll der Vertragszahnarzt den Versicherten auf
die Genehmigungspflicht durch die Krankenkasse (s. Rückseite des Vordrucks) hinweisen.
In Notfällen entfällt die Genehmigungspflicht. Auf Teil 2b hat der Vertragszahnarzt notwen-
dige Informationen für den Krankenhausarzt einzutragen. Dieser Teil ist zusammen mit al-
len für die stationäre Behandlung bedeutsamen Unterlagen dem Patienten für den Kran-
kenhausarzt mitzugeben.

6. Der Vertragszahnarzt wird im Einzelfall zu entscheiden haben, ob er dem Versicherten ne-
ben dem Muster 2a auch Muster 2b offen oder in einem verschlossenen Briefumschlag
mitgibt.

7. Neben einer Verordnung von Krankenhausbehandlung ist erforderlichenfalls eine
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (Vordruck e01) auszustellen, und zwar auch dann, wenn
der Beginn der Arbeitsunfähigkeit mit dem Tage der Krankenhausaufnahme übereinstimmt.

ung/Hinweise (z.
Rahmen der Krankenhausbegleitungs-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses
(KHB-RL)

Bei Versicherten mit einer Behinderung, die Leistungen der Eingliederungshilfe beziehen, kann
aus medizinischen Gründen die Mitaufnahme einer Begleitperson zu einer stationären
Krankenhausbehandlung (§ 39 SGB V) erforderlich sein. Der Mitaufnahme gleichgestellt ist eine
ganztägige Begleitung. Diese liegt vor, wenn die Zeit der notwendigen Anwesenheit im
Krankenhaus und die Zeiten der An- und Abreise insgesamt acht oder mehr Stunden am Tag
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umfassen. Wird die Erforderlichkeit im Rahmen einer Krankenhauseinweisung festgestellt, ist

mindestens ein medizinisches Kriterium gemäß der Anlage der KHB-RL (siehe unten) oder eine
vergleichbare Schädigung oder Beeinträchtigung anzugeben. Die Begleitung darf nur durch
eine Angehörige bzw. einen Angehörigen oder eine Person aus dem engsten persönlichen
Umfeld erfolgen.

Sofern für die zu begleitende Person bereits eine aktuell gültige formlose Bescheinigung über
die medizinische Notwendigkeit einer Mitaufnahme (§ 3 Abs. 2 KHB-RL) vorliegt und die
Voraussetzungen weiterhin erfüllt sind, ist auf diese Bescheinigung hinzuweisen. Sollte ein
anderes medizinisches Kriterium oder eine vergleichbare Schädigung oder Beeinträchtigung für
die Mitaufnahme zur Krankenhausbehandlung maßgeblich sein, ist dieses anzugeben.

Die Krankenhausbegleitungs-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (KHB-RL) ist
zu beachten.

Kriterien der medizinischen Notwendigkeit einer Begleitung im Krankenhaus nach § 44b
Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a SGB V (Anlage zur KHB-RL)

Fallgruppe Kriterien

Fallgruppe 1

Begleitung zum Zweck der
Verständigung

Erhebliche oder komplette Beeinträchtigung der Kommu-
nikation, insbesondere im Bereich

1. Kommunizieren, Sprechen, nonverbale Mitteilungen,
Konversation und Gebrauch von Kommunikationsgerä-
ten und -techniken oder

2. der kognitiv-sprachlichen Funktion

a) mit mangelnder Fähigkeit, die eigene Symptomatik
oder Befindlichkeiten, wie Schmerzen
oder Wünsche, deuten, beschreiben oder verste-
hen zu können oder

b) mit mangelnder Fähigkeit, die Informationen und
Anweisungen des Behandlungsteams des Kran-
kenhauses wahrnehmen, verstehen oder umsetzen
zu können.

Fallgruppe 2

Begleitung zum Zweck der
Unterstützung im Umgang
mit durch die Kranken-
hausbehandlung verbun-
denen Belastungssituatio-
nen, insbesondere bei feh-
lender Kooperations- und
Mitwirkungsfähigkeit

Schädigungen globaler oder spezifischer mentaler Funkti-
onen, die sich insbesondere in Form von

1. motorisch geprägten Verhaltensauffälligkeiten,

2. eigen- und fremdgefährdendem Verhalten,

3. Abwehr oder Verweigerung pflegerischer und anderer
medizinischer Maßnahmen,

4. Wahnvorstellungen, ausgeprägten Ängsten und Zwän-
gen,

5. Antriebslosigkeit somatischer oder psychischer
Genese oder

6. sozial inadäquaten Verhaltensweisen

in erheblichem Ausmaß äußern.

Fallgruppe 3 Erhebliche Schädigungen oder Beeinträchtigungen, insbe-
sondere



Bundesmantelvertrag Zahnärzte (BMV-Z)

14b-33

Fallgruppe Kriterien

Begleitung zum Einbezug
in das therapeutische Kon-
zept während der Kran-
kenhausbehandlung oder
zur Einweisung in nach der
stationären Krankenhaus-
behandlung weiterhin not-
wendige Maßnahmen

1. gemäß der Fallgruppen 1 oder 2,

2. neuromuskuloskeletaler und bewegungsbezogener
Funktionen,

3. der Atmungsfunktionen oder

4. der Funktion der Nahrungsaufnahme, insbesondere
des Schluckens.


